
STAATSM1N1STER1UM

DES INNERN

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
01095 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler

Bernhard—von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Kleine Anfrage des Abgeordneten Sebastian Wippel (AfD)
Drs.-Nr.: 6/16411
Thema: Urlaubstage I Ansparurlaub bei der sächsischen Polizei 2018

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie viele Urlaubstage (einschließlich Schichtdienstzusatzurlaub aber

ohne Ansparurlaub) wurden von sächsichen Polizeibeamten von 2018
ins Jahr 2019 übernommen?

Von sächsischen Polizeibeamten wurden 45.449 Urlaubstage (einschließ-
lich Schichtdienstzusatzurlaub aber ohne Ansparurlaub) von 2018 ins Jahr
2019 übernommen (Stand 31. Januar 2019).

Frage 2:

Wie viele Tage Ansparurlaub wurden von sächsischen Polizeibeamten
von 2018 ins Jahr 2019 übernommen? (Bitte aufschlüsseln nach Poli-

zeibehörden und nachgeordneten Dienststellen und Jahreswechsel.)

Die Übersicht der von 2018 ins Jahr 2019 übernommenen angesparten Ur-

laubstage von sächsischen Polizeibeamten stellt sich wie folgt dar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dienststellen Ansparurlaubstage

Polizeidirektion (PD) Chemnitz 5.163

PD Dresden 4.109

PD Görlitz 2.004
PD Leipzig 3.830

PD Zwickau 3.468

Landeskriminalamt (LKA) Sachsen 2.104
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) 252
Präsidium der Bereitschaftspolizei (BPP) 2.558

PolizeivenNaltungsamt (PVA) 283
 

(Stand 31. Januar 2019)
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Frage 3:
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Wie viele Tage Ansparurlaub müssen mit Stichtag 01.0ktober 2018 jeweils in den
Jahren bis 2022 verbraucht werden? (Bitte aufschlüsseln nach Polizeibehörden
und nachgeordneten Dienststellen und Jahr.)

Die Übersicht der Ansparurlaubstage, die mit Stichtag 1. Oktober 2018 jeweils in den

Jahren bis 2022 verbraucht werden müssen, stellt sich wie folgt dar:
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Dienststellen Ansparurlaubstage die im Jahr ge-

nommen werden müssen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2019 2020 2021 2022

PD Chemnitz 27 71 20 90

PD Dresden 52 205 0 0

PD Görlitz 0 165 25 0

PD Leipzig 15 160 0 0

PD Zwickau 11 84 O O

LKA Sachsen 2 161 O 0

Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) 0 O 0 0

BPP 0 202 O 0

PVA 0 25 0 0   
(Stand 31. Januar 2019)

Frage 4:

Wie hoch ist die zu erbringende Jahresarbeitszeit eines Beamtep jeweils in den
Jahren 2019 - 2022 in Arbeitstagen (Angenommene Größe ein VZA)?

Die zu erbringende Jahresarbeitszeit ergibt sich für einen Beamten in Vollzeit aus der

Anzahl der Arbeitstage pro Jahr multipliziert mit acht Stunden.

Die Jahresarbeitszeit ist der Tabelle zu entnehmen:

 

 

 

 

     

Jahr Arbeitstage pro Stunden pro Jahresarbeitszeit

Jahr Arbeitstag in Stunden
2019 248 8 1.984
2020 252 8 2.016
2021 253 8 2.024
2022 250 8 2.000   

Mit freundlichen Grüßen

;(Lx
Pr f. Dr. Roland Wöller
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